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RS OGH 1967/4/4 8Ob76/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1967

Norm

ABGB §1375 D

RATG allg

Rechtssatz

Der Klient kann den Rechtsanwalt nicht durch dessen zuständige Kammer zu einer Reduzierung der von ihm

konstitutiv anerkannten Kosten zwingen lassen. Dadurch, daß der Klient die Anwaltskosten durch die

Rechtsanwaltskammer überprüfen läßt, erhält der Rechtsanwalt aber nicht das Recht, nunmehr die tarifmäßigen

Kosten zu begehren.

Entscheidungstexte

8 Ob 76/67
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